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Anpassungen der allgemeinen Kosten des BG-T zum 01.10.2017 
 
Mit Wirkung zum 01.10.2017 wurden die Allgemeinen Kosten des BG-T um 8 % 
erhöht. Darüber hinaus wurden mit Wirkung zum 01.10.2017 umfangreiche 
Änderungen im Kapitel D Anästhesieleistungen vorgenommen. 
 
Mit dem Beschluss der Ständigen Gebührenkommission nach § 52 des Vertrages 
Ärzte / Unfallversicherungsträger vom 22.08.2017 wurden mit Wirkung zum 01.10.2017 
umfangreiche Anpassungen in der UV-GOÄ vorgenommen. Diese betreffen zum einen 
die lineare Erhöhung der Gebühren des Leistungs- und Gebührenverzeichnisses nach 
§ 51 ÄV. Für das Jahr 2017 erfolgt eine Erhöhung der Gebühren der Allgemeinen und 
Besonderen Heilbehandlung um 8 %, für die Folgejahre 2018 bis 2020 jeweils um 3 %. 
Zum anderen wird die Struktur des Kapitels D - Anästhesieleistungen - neu gefasst. 
 
Basierend darauf werden durch Beschluss des Ständigen Ausschuss BG-NT vom 
17.10.2017 die Allgemeine Kosten (Spalte 5) zum 01.10.2017 um 8 %, zum 
01.10.2018, 01.10.2019 sowie 01.10.2020 um jeweils 3 % erhöht.  
 
Parallel dazu wurde mit Wirkung zum 01.10.2017 die neue Struktur des Kapitels  
D - Anästhesieleistungen - aus der UV-GOÄ für den Tarifbereich BG-T übernommen 
sowie zu den neu aufgenommenen Gebührenpositionen Besondere Kosten (Spalte 4) 
und Allgemeinen Kosten (Spalte 5) ausgewiesen. 
 
Da im Beschluss des Ständigen Ausschusses BG-NT unter Nr. 7 darauf hingewiesen 
wird, dass Nachberechnungen gegenüber den Unfallversicherungsträgern aufgrund der 
rückwirkenden Geltung der Beschlüsse ausgeschlossen sind, wird empfohlen, eine 
Rechnungsstellung für Leistungen, die nach dem 30.09.2017 erbracht wurden, dann 
vorzunehmen, wenn entsprechende technische Softwareanpassungen erfolgt sind. 
 
 
 





Gebühr Besondere Heilbehandlung: 16,70 €

5. Vordrucke werden zum 0'! .A4.2Aß wie folgt geändert:

Unter der Nummer 115 (bisher: Vordruck F 21OA - Zwischenbericht bei
besonderer Heilbehandlung) wird der neue Vordruck F 2100 - Verlaufsbericht
abgerechnet. Gleichzeitig wird die Nummer 134 (Vordruck F 2106 *
Nachschaubericht) gestrichen.
Die Gebühr der Nummer 137 {vordruck F 1004 - Ergänzungsbericht Knie)
wird mit 25,- € festgesetzt. Gleichzeitig tritt der vereinbarte neue Vordruck F
1004 in Kraft.
Die Gebühr der Nummer 138 (vordruck F 1006 - Ergänzungsbericht schulter)
wird ab mit 25,- € festgesetzt. Gleichzeitig entfällt der bisher unter díeset
Nummer abgerechnete Ergänzungsbericht Stromunfall.
Die Nummerl45 kann für Überweisungen nach gg 26,99 und 41 ÃV
abgerechnet werden. Der bisher dafür zu verwendende vordruck F 2900
entfällt.

Díe Gebühren der Nummern 137 und 138 sind von den Gebührenerhöhungen nach
Nummer 1 ab dem 01.10,2018 ausgenommen.

o Ðie ab ü.1A.2017 gültigen Gebühren können für alle Leistungen abgerechnet
werden, die ab diesem Ðatum erbracht werden, Das gilt entsprechend für die später
in Kraft tretenden Gebührenanpassungen.

Allgemeíne Gebührenerhöhungen können bis zum 30.09.2021 nicht gefordert
werden. Der Anpassungsbedarf für einzelne Leistungen bleibt hiervon unberührt und
kann von jeder Vertragspartei in die Ständige Gebührenkommission nach S 52 AV
eingebracht werden. Soweit im Zeitraum bis zum 30.09.2021 eine neue
Gebührenordnung für Ärzte (GoA) in Kraft tritt, nelrmen die vertragsparLner
verhandlungen zu einer übernahme in die uv-GoA unter Beachiung des
Beschlusses zu Nummer 1 auf.

B. Es besteht Einigung darüber, dass nach Ablauf der linearen Anpassung nach
Nummer 1 zeitnah tiber ein geregeltes Verfahren für kontinuierliche Anpassungen der
Gebühren der UV-GOA verhandelt wird,

Die Beschlüsse treten mit der Unterzeichnung in Kraft und werden veröffentlicht.

Berlin, den 22. August 2017

Für die Unfallversicherungsträger: Für die Kassenärztlic6e Bundesvereinigung:

a

a

a
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Dr. Joachim Breuer Dr. Anoreas Gassen



















 

Beschlüsse 

 

des Ständigen Ausschusses BG-NT 

vom 04.10.2017 

 

Der Ständige Ausschuss BG-NT hat in seiner Sitzung am 04.10.2017 nachfolgend aufgeführte Änderun-
gen des BG-Nebenkostentarif, zuletzt geändert durch die Beschlüsse des Ständigen Ausschusses vom 
16.02.2017, beschlossen: 

1. Die Gebühren der Allgemeinen Kosten (Spalte 5) werden 

 ab 01.10.2017 um 8%, 

 ab 01.10.2018 um 3%, 

 ab 01.10.2019 um 3% und 

 ab 01.10.2020 um 3% 

erhöht, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

2. Eine Anpassung der Gebühren der Allgemeinen Kosten (Spalte 5) gemäß Nr. 1 erfolgt nicht  

 bei den Leistungen der Hautkrebsbehandlung der Nummern 570, 571, 575, 576, 577, 
740a, 753, 754 und 757, 

 bei den Zuschlägen für das ambulante Operieren der Nummern 440, 441, 442, 442a, 
443, 444, 445, 446, 447, 448 (neu), 448a (neu), 449 sowie den Leistungen der Nummern 
2005, 2010, 2031, 2060, 2073, 2105, 2339, 2347, 2348, 2353, 2381, 2382, 2403, 2404, 
2405, 2801, 

 bei den psychologischen Testverfahren der Nummern 855 bis 857, 

 bei den Gebührennummern 462, 463, 464, 470, 471, 472, 473, 474, 475 und 476 gemäß 
Nr. 4  dieses Beschlusses und  

 bei den Leistungen des Teils M „Laboratoriumsuntersuchungen“. 

3. Gemäß Beschluss der Ständigen Gebührenkommission nach § 52 des Vertrages Ärzte / Unfallversi-
cherungsträger vom 22.08.2017 entfallen im Kapitel D „Anästhesieleistungen“ die Nummern 450, 
453, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 474 und 475 in der bis zum 30.09.2017 gültigen Fas-
sung.  

4. Für die gemäß Beschluss der Ständigen Gebührenkommission nach § 52 des Vertrages Ärzte / Un-
fallversicherungsträger vom 22.08.2017 im Teil D „Anästhesieleistungen“ eingeführten Gebühren-
nummern 462 bis 477a werden Besondere Kosten (Spalte 4) und Allgemeine Kosten (Spalte 5) aus-
gewiesen. 

Gebühren-Nr. Besondere Kosten Allgemeine Kosten 

   462 15,35*/10,19** 32,68 € 

   463 5,57 € 10,70 € 

   464 2,73 € 4,62 € 

   470 2,73 € 9,79 € 

   471 1,54 € 3,10 € 

   472 2,73 € 4,62 € 
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473 1,48 € 19,80 € 

   474 0,37 € 4,07 € 

   475 20,07 € 13,96 € 

   476 4,56 € 9,79 € 

   477 6,83 € 4,10 € 

   477a 2,00 € 4,10 € 

   * = berechnungsfähig bei Allgemeinanästhesie mit Laryxmaske oder Maske oder Jet 

** = berechnungsfähig bei Allgemeinanästhesie mit endotrachealer Intubation 
  

 

5. Die Laufzeit des BG-NT aufgrund des Beschlusses des Ständigen Ausschuss vom 16.02.2017 bleibt 
unberührt. Bei den Gebührennummern 462 bis 477a gemäß Nr. 4 besteht Einvernehmen, dass die 
Besonderen Kosten (Spalte 4) einer gesonderten Nachkalkulation unterliegen. Die Ergebnisse einer 
gesonderten Nachkalkulation können auch während der Laufzeit verhandelt und umgesetzt werden.  

6. Es besteht Einvernehmen, dass für die Gebührennummer 470 gemäß Nr. 4 des Beschlusses die 
Besonderen Kosten (Spalte 4) in Abhängigkeit des angewandten Verfahrens auf Basis der geson-
derten Nachkalkulation gemäß Nr. 5 differenziert werden. 

7. Die Änderungen treten zum 01.10.2017 in Kraft. Eventuelle Nachberechnungen gegenüber den Un-
fallversicherungsträgern aufgrund der rückwirkenden Geltung der Beschlüsse sind ausgeschlossen.  

 

Berlin, den 17.10.2017 

 

Für die 

Deutsche Krankenhausgesellschaft 

Für die 

Unfallversicherungsträger 

 

____________________________ 

Georg Baum 

 

__________________________ 

Otmar Lenz 

 


